
Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 12. Dezem
ber 2013 (Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal de 
première instance de Liège — Belgien) — Guido Imfeld, 

Nathalie Garcet/Belgischer Staat 

(Rechtssache C-303/12) ( 1 ) 

(Niederlassungsfreiheit — Gleichbehandlung — Einkommen
steuer — Regelung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung — 
In einem anderen Staat als dem Wohnsitzstaat erzielte Ein
künfte — Methode zur Steuerbefreiung mit Progressionsvor
behalt im Wohnsitzstaat — Teilweise Berücksichtigung 
der persönlichen und familiären Situation — Verlust be
stimmter Steuervergünstigungen im Zusammenhang mit der 

persönlichen und familiären Situation des Arbeitnehmers) 

(2014/C 52/23) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal de première instance de Liège 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Guido Imfeld, Nathalie Garcet 

Beklagter: Belgischer Staat 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Tribunal de première instance 
de Liège — Auslegung von Art. 39 EG — Bestimmungen eines 
Übereinkommens oder des innerstaatlichen Rechts zur Vermei
dung der Doppelbesteuerung — Einkünfte aus einer Berufstätig
keit, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem Wohnstaat 
erzielt und besteuert werden — Teilweise Berücksichtigung 
der persönlichen und familiären Situation im Staat des Ur
sprungs der Einkünfte — Berechnung der Einkommensteuer 
im Wohnstaat nach der Methode der Befreiung mit Progressi
onsvorbehalt — Verlust der Steuervergünstigungen, die mit der 
persönlichen und familiären Situation verbunden sind 

Tenor 

Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er der Anwendung der 
Steuerregelung eines Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren 
fraglichen entgegensteht, die bewirkt, dass einem in diesem Staat 
wohnhaften Ehepaar, das Einkünfte sowohl in diesem Staat als auch 
in einem anderen Mitgliedstaat erzielt, der tatsächliche Genuss einer 
bestimmten Steuervergünstigung wegen der Modalitäten ihrer Anrech
nung versagt wird, obwohl dieses Ehepaar in deren Genuss käme, wenn 
der Ehegatte mit den höchsten Einkünften nicht seine sämtlichen Ein
künfte in einem anderen Mitgliedstaat erzielte. 

( 1 ) ABl. C 287 vom 22.9.2012. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 12. Dezem
ber 2013 (Vorabentscheidungsersuchen des Consiglio di 
Stato, Italien) — Ministero dello Sviluppo economico, Au
torità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ser
vizi e forniture/SOA Nazionale Costruttori — Organismo 

di Attestazione SpA 

(Rechtssache C-327/12) ( 1 ) 

(Art. 101 AEUV, 102 AEUV und 106 AEUV — Öffentliche 
Unternehmen und Unternehmen, denen die Mitgliedstaaten 
besondere oder ausschließliche Rechte gewähren — Unterneh
men, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chen Interesse betraut sind — Begriffe — Einrichtungen, die 
damit betraut sind, zu überprüfen und zu zertifizieren, ob die 
Unternehmen, die öffentliche Arbeiten ausführen, die vom 
Gesetz geforderten Voraussetzungen beachten — Art. 49 
AEUV — Niederlassungsfreiheit — Beschränkung — 
Rechtfertigung — Schutz der Dienstleistungsempfänger — 

Qualität der Zertifizierungsdienstleistungen) 

(2014/C 52/24) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Consiglio di Stato 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Ministero dello Sviluppo Economico, Autorita per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 

Beklagte: Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attesta
zione Spa 

Beteiligte: Associazione nazionale Società Organismi di Attesta
zione (Unionsoa),SOA CQOP SpA 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Consiglio di Stato — Aus
legung der Artikel 101, 102 und 106 AEUV — Begriffe der 
„öffentlichen Unternehmen“ und der „Unternehmen, denen [die 
Mitgliedstaaten] besondere oder ausschließliche Rechte gewäh
ren“ und der „Unternehmen, die mit Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind“ — Einrichtun
gen, die damit betraut sind, die Einhaltung der gesetzlichen 
Voraussetzungen seitens der Unternehmen, die öffentliche Ar
beiten durchführen, zu prüfen und zu bescheinigen — Natio
nale Regelung, die diesen Einrichtungen Mindesttarife vor
schreibt 

Tenor 

Die Art. 101 AEUV, 102 AEUV und 106 AEUV sind dahin 
auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangs
verfahren fraglichen nicht entgegenstehen, die für die Gesellschaften, die 
Zertifizierungseinrichtungen (Società Organismi di Attestazione) sind, 
eine Regelung über die Erhebung von Mindestgebühren für die Zerti
fizierungsdienste vorschreibt, die sie Unternehmen erbringen, die an 
Ausschreibungen über öffentliche Bauaufträge teilnehmen wollen.
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Eine solche nationale Regelung stellt eine Beschränkung der Nieder
lassungsfreiheit im Sinne von Art. 49 AEUV dar, ist jedoch geeignet, 
die Verwirklichung des Ziels des Schutzes der Empfänger dieser Dienste 
sicherzustellen. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu beurteilen, ob 
diese nationale Regelung unter Berücksichtigung insbesondere der Art 
der Berechnung der Mindestgebühren, u. a. in Abhängigkeit von der 
Anzahl der Kategorien von Arbeiten, für die die Bescheinigung erteilt 
wird, nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Ziels er
forderlich ist. 

( 1 ) ABl. C 295 vom 29.09.2012. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 12. Dezem
ber 2013 (Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale di 

Napoli — Italien) — Carmela Carratù/Poste Italiane SpA 

(Rechtssache C-361/12) ( 1 ) 

(Sozialpolitik — Richtlinie 1999/70/EG — Rahmenverein
barung über befristete Arbeitsverträge — Diskriminierungs
verbot — Begriff „Beschäftigungsbedingungen“ — Innerstaat
liche Rechtsvorschriften, die im Fall der rechtswidrigen 
Aufnahme einer Befristungsklausel in einen Arbeitsvertrag 
eine andere Entschädigungsregelung vorsehen als bei 
der rechtswidrigen Auflösung eines unbefristeten 

Arbeitsverhältnisses) 

(2014/C 52/25) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunale di Napoli 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Carmela Carratù 

Beklagte: Poste Italiane SpA 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Tribunale di Napoli — Aus
legung von Paragraph 4 der Richtlinie 1999/70/EG des Rates 
vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenverein
barung über befristete Arbeitsverträge (ABl. L 175, S. 43) — 
Anwendungsbereich — Begriff der Beschäftigungsbedingungen 
— Horizontale Anwendbarkeit dieser Richtlinie — Begriff der 
staatlichen Einrichtung — Auslegung von Art. 47 der Charta 
der Grundrechte und von Art. 6 EMRK — Äquivalenzgrundsatz 
— Nationale Regelung, die für den Fall, dass ein Arbeitsvertrag 
eine rechtswidrige Befristung enthält, für die Zeit der Unterbre
chung des Arbeitsverhältnisses bis zur Weiterbeschäftigung eine 
pauschale Entschädigung vorsieht, die auf das 2,5-fache bis 12- 
fache des letzten tatsächlichen Gesamtmonatslohns begrenzt ist 
— Entschädigung, die niedriger ist, als die allgemeine zivilrecht
liche Regelung für den Fall vorsieht, dass die Annahme einer 
Leistung ohne Rechtsgrund verweigert wird, und auch niedriger 
ist als die im Fall einer rechtswidrigen Aussetzung eines unbe
fristeten Arbeitsvertrags vorgesehene Entschädigung 

Tenor 

1. Paragraf 4 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeits
verträge, die sich im Anhang der Richtlinie 1999/70/EG des 
Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenver
einbarung über befristete Arbeitsverträge befindet, ist dahin aus
zulegen, dass er einer staatlichen Einrichtung wie der Poste Italiane 
SpA unmittelbar entgegengehalten werden kann. 

2. Paragraf 4 Nr. 1 dieser Rahmenvereinbarung über befristete Ar
beitsverträge ist dahin auszulegen, dass der Begriff „Beschäfti
gungsbedingungen“ die Entschädigung umfasst, die ein Arbeitgeber 
einem Arbeitnehmer aufgrund der rechtswidrigen Aufnahme einer 
Befristungsklausel in seinen Arbeitsvertrag zu zahlen hat. 

3. Diese Rahmenvereinbarung verwehrt es den Mitgliedstaaten zwar 
nicht, eine günstigere Behandlung als die in ihr für befristet be
schäftigte Arbeitnehmer vorgesehene einzuführen, Paragraf 4 Nr. 
1 dieser Rahmenvereinbarung ist indessen dahin auszulegen, dass 
er nicht verlangt, die im Fall der rechtswidrigen Aufnahme einer 
Befristungsklausel in einen Arbeitsvertrag gewährte Entschädigung 
genauso zu behandeln wie die im Fall der rechtswidrigen Auf
lösung eines unbefristeten Arbeitsvertrags gezahlte Entschädigung. 

( 1 ) ABl. C 295 vom 29.9.2012. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 12. Dezem
ber 2013 (Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court 
of the United Kingdom — Vereinigtes Königreich) — Test 
Claimants in the Franked Investment Income Group Litiga
tion/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for 

Her Majesty’s Revenue and Customs 

(Rechtssache C-362/12) ( 1 ) 

(Gerichtlicher Rechtsschutz — Grundsatz der Effektivität — 
Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes 
— Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Beträge — 
Rechtsbehelfe — Nationale Rechtsvorschriften — Ohne 
Vorankündigung und rückwirkend eingeführte Verkürzung 

der Frist für die Einlegung von Rechtsbehelfen) 

(2014/C 52/26) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Supreme Court of the United Kingdom 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelführer: Test Claimants in the Franked Investment In
come Group Litigation 

Rechtsmittelgegner: Commissioners of Inland Revenue, Commis
sioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
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